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Vorlage 50/ 54/2010 X öffentlich



nicht öffentlich



Beschlussvorlage Betrifft: Sachstandsbericht "Glücksspielsucht in Düsseldorf" hier: Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE zur Sitzung vom 14.01.2009 Beschlussdarstellung: Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales nimmt den beigefügten Bericht des Lenkungskreises „Glücksspielsucht“ zur Kenntnis und bittet die verantwortlichen Stellen, die im Bericht formulierten Anregungen aufzugreifen und wenn möglich umzusetzen.



Sachdarstellung: Mit den Beschlüssen vom 14.01.2009 und 11.02.2009 beauftragte der Ausschuss für Gesundheit und Soziales die Verwaltung, einen Facharbeitskreis „Spielsucht in Düsseldorf“ unter Einbeziehung der Jugendhilfe, des Ordnungs- und Verkehrsausschusses sowie der freien Träger der Wohlfahrtspflege in Düsseldorf einzurichten. Der Facharbeitskreis hatte die Aufgabe, einen Bericht zur Versorgungssituation im Bereich der pathologischen Spielsucht vorzustrukturieren, die Bestandsaufnahme des Versorgungssystems zu begleiten sowie Schlussfolgerungen zur Struktur des Systems zu erarbeiten. Dies ist in den Sitzungen am 8. und am 29.04.2009 weitgehend geschehen. Ein Entwurf des Berichtes wurde vorgelegt und im Folgenden ergänzt um Teilberichte verschiedener Fachstellen der Träger und der Verwaltung. Nach der Fertigstellung des Berichtes wurde dieser gemäß Beschluss des AGS vom 11.02.2009 den von den Ratsfraktionen benannten Vertretern/innen aus den drei Fachausschüssen (Ausschuss für Gesundheit und Soziales, Jugendhilfeausschuss und Ordnungs- und Verkehrsausschuss) zur Kenntnis gegeben werden und in der Sitzung des Lenkungskreises Glücksspielsucht diskutiert und abgestimmt. Der Lenkungskreis legt hiermit dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales den endabgestimmten Bericht zur Kenntnisnahme vor.



Beratungsfolge: Gremium Ausschuss für Gesundheit und Soziales



Sitzungsdatum



Ergebnis



-/-¹



-/-²
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1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.
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Anlagen:



x beigefügt



Nr. 1



nicht vorhanden



Anlage Bericht zum Thema „Glücksspielsucht“



Alternative: keine Amt / Institut: Gesundheitsamt
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Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Kruse
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Anlage 1:



Bericht zum Thema Glücksspielsucht vorgelegt vom Lenkungskreis Glücksspielsucht



Mitglieder des Lenkungskreises Glücksspielsucht: 1. Vertretungen der Fachausschüsse „Ausschuss für Gesundheit und Soziales“, „Jugendhilfeausschuss“ und „Ordnungs- und Verkehrsausschuss“ 2. Vertreter/innen der Liga der Wohlfahrtsverbände aus dem Bereich der Suchtkrankenhilfe 3. Vertreter/innen der Verwaltung des Gesundheitsamtes, des Jugendamtes und des Ordnungsamtes



Redaktion
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Gesundheitsamt Sucht- und Psychiatriekoordination
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Vorbemerkung Die meisten Menschen verbinden mit dem Thema Sucht eine sogenannte stoffliche Abhängigkeit von z.B. Alkohol, Tabletten oder sogar Nikotin, die dem menschlichen Körper zugeführt werden. Diese Stoffe bewirken eine chemische Veränderung und somit eine veränderte Wahrnehmung. Sucht kann aber auch ohne die Aufnahme chemischer Stoffe entstehen. Genau mit einer dieser Sucht - der Glücksspielsucht beschäftigt sich im Schwerpunkt dieser Bericht. Im folgenden Bericht wird – auf Antrag des Ausschusses für Soziales und Gesundheit der Landeshauptstadt Düsseldorf vom Februar 2009 - die kommunale Situation der Hilfe für Glücksspielsüchtige und –gefährdete sowie deren Angehörige beschrieben werden. Insofern zielt der Bericht auf die Bestandsaufnahme der Versorgungs- und Angebotssituation sowie auf eine Bewertung der entsprechenden Bedarfe für eine Weiterentwicklung der Hilfelandschaft. Der Schwerpunkt des folgenden Berichtes liegt auf pathologischem Glücksspiel. Das Risiko des Spielens lässt sich allerdings nicht auf den Umgang mit Glücksspiel reduzieren. Eine andere Facette des Spielrisikos wird am Beispiel des Online-Rollenspielens in einem Nebenkapitel ebenfalls kurz beleuchtet. Dies wird aus zwei Gründen gerechtfertigt: 1. In vielen Kinder- und Jugendzimmern gehört der Computer längst zum beständigen Inventar. Die Recherche und Information am Rechner konkurriert mit dem obligatorischen Fernseher und Buch. Ein großer Teil der Freizeitbeschäftigung von Kindern und Jugendliche spielt sich am Rechner ab Das Computerspiel erfreut sich dabei großer Beliebtheit. Allerdings belegen aktuelle Forschungsberichte, dass ein exzessives und suchtähnliches Spielverhalten am Computer in den letzten Jahren bei einem Teil von Jugendlichen - vorwiegend bei männlichen Jugendlichen zugenommen



hat.



Die



Anfragen



von



Angehörigen



und



Betroffenen



im



Suchthilfesystem unterstreichen diese Entwicklung, so dass nicht nur bei Glücksspielsucht,



sondern



auch



zum



Thema



Computerspielsucht



der



Unterstützungsbedarf zugenommen hat. 2.



Glücksspiele



und



Computerspiele



können



eine



große



konzeptionelle,



psychologische und verhaltensstimulierende Ähnlichkeit aufweisen. So entsprechen die Online Rollenspiele



-



wie eben auch die Glücksspiele - hinsichtlich ihres
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Belohnungssystems in mehrfacher Hinsicht einer intermittierenden Verstärkung im Sinne eines variablen Quotenplans. Es ist bekannt, dass das menschliche Gehirn verschiedene Belohnungen ähnlich behandelt, und zwar unabhängig davon, ob diese Seite 5
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Vorlage 50/ 54/2010 durch einen bestimmten Stoff („z.B. Alkohol“) oder eine bestimmte Verhaltensweise (z.B. „Glücksspiel“) ausgelöst werden. So weist die intensive Nutzung von Computerspielen physiologisch einige Parallelen zu stoffgebundenen Abhängigkeiten auf, indem diese mit einer erhöhten Dopaminausschüttung einhergeht und unmittelbar belohnungsrelevante Hirnareale stimuliert, wobei die Nosologie des Phänomens Computerspielsucht sowie die Behandlung und Begleitung Betroffener und deren Angehörigen noch nicht abschließend wissenschaftlich geklärt ist. 1. Hinführung Spielen ist eines der zentralen Grundbedürfnisse des Menschen. Im Spielen eignen sich Kinder die Welt an, erfahren sie eigene Möglichkeiten und Grenzen. Aus pädagogischer Perspektive ist das Spielen eine große Bühne, die anfangs schützt und dadurch den Weg in die reale Gesellschaft mit ihren Anforderungen ebnet. Spielen lässt sich aber nicht nur als sozialisierende Episode biographisch einzäunen. Auch für Erwachsene ist das Spiel von eigener Bedeutsamkeit: Denn es bietet eine willkommene Möglichkeit, sich der zweckrational gefärbten Daseinsbewältigung zumindest kurzfristig zu entziehen und harmlose Fluchtburgen in den strapaziösen Alltag einzustreuen. Nicht umsonst feiert der ungestüme deutsche Idealismus das Spiel als Folie, vor deren Hintergrund die positiven Möglichkeiten des Menschen Kontur und Glanz gewinnen: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (Friedrich Schiller, 1795). Auch wenn der Schillerschen Pathos angesichts der anthropologischen Ernüchterung im gegenwärtigen Erfahrungsraum eher befremdlich wirkt: Der Zauber des Spiels als zweckentlastete und lustbetonte Beschäftigung ist auch im Zeitalter digitaler Kommunikation wirkmächtig wie eh und je. Trotzdem gehört es zu den alltäglichen Erfahrungen, dass dieser Zauber auch trügerisch sein kann, weil er die Gefahr einer unkontrollierbaren Entgrenzung birgt. Insbesondere das Glücksspiel zeigt sich in dieser Hinsicht riskant. Im Gegensatz zum herkömmlichen Spiel zeichnet sich das Glücksspiel nämlich durch drei zentrale Merkmale aus: So ist es - mehr oder weniger ausgeprägt – zufallsabhängig. Darüber hinaus



bedarf



es



eines



äußeren



Anreizes



in



Form



einer



ausgesetzten



Gewinnmöglichkeit sowie eines Einsatzes, der mit der Erwartung eines Gewinnes bzw. eines Verlustrisikos verbunden ist. Glücksspiele sind in Deutschland eine
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außerordentlich populäre Freizeitbeschäftigung. Dies zeigt sich beispielsweise an der Höhe der Umsätze der deutschen Glücksspielindustrie (in Mill.€): Seite 6
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Gesamt



1974



1982



1992



2005



2006*



2007*



2008 **



-



-



-



27.040,5 27.618,5 27.988,9 24.895,6 (+2,1%)



(+1,35%) (-11,0)



10.450



10.260



8.030



(-1,2%)



(-1,8%)



(-21,7)



7.750



8.125



davon entfallen auf Spielbanken



auf



1.023 3.426 6.854 10.580



-



-



-



5.880



Geldspielautomaten



6.880 (+17%)



(+12,7%) (+6,6)



7.900,3



7.743,4



6.789,7



(-2,0%)



(-2%)



(-12,3)



mit Gewinnmöglichkeit auf den Deutschen



1.635 3.308 5.791



8.064,5



Lotto- und Toto-Block * Veränderungen gegenüber Vorjahr in %



(Quelle: Archiv- und Informationsstelle der deutschen Lotto- und Toto-Unternehmen, Institut für Wirtschaftsforschung. Meyer, Gerhard, 2009) ** (Quelle: DHS, Jahrbuch Sucht, 2010) 2. Risiko Glücksspiel Angesichts der allgemeinen Popularität des Glücksspielens wird häufig verkannt, dass Glücksspiele nicht als normale Wirtschaftsgüter zu betrachten sind. Sie fallen vielmehr unter die Kategorie der sogenannten demeritorischen Güter, d.h. es handelt sich um Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen, die der staatlichen Regulierung bedürfen, da sie mit finanziellen, sozialen, gesundheitlichen oder psychischen Risiken für die Konsumenten und /oder der Allgemeinheit verbunden sein können. Zweifellos betrifft das nicht jeden Bürger bzw. jede Bürgerin: Viele Menschen, die beispielsweise im Casino spielen oder Wettbüros aufsuchen, werden kaum gravierende Nachtteile durch ihr – eher moderates – Spielverhalten haben. Auch schlägt gesamtgesellschaftlich positiv zu Buche, dass die Einnahmen des Staates durch Besteuerung der Glücksspiele beträchtlich und – gerade in der aktuellen Wirtschaftssituation - kaum verzichtbar sind. RSD Vorlage



Auf der anderen Seite zeigen aber die Erfahrungen, dass eine bestimmte Zahl an Glücksspielern die Kontrolle über ihr Spielverhalten massiv einbüßt: Die Folgen sind Seite 7
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Vorlage 50/ 54/2010 für die Betroffenen und ihren Angehörigen fatal und mit Hinweisen auf Überschuldung, sozialen Abstieg, Vereinsamung und Kriminalität nur unzulänglich beschrieben. So wird das Leben der pathologischen Glücksspieler durch das Glücksspiel massiv strukturiert und dominiert. Nach anfänglichen Erfolgen, werden immer höhere Einsätze gewagt, um Verluste auszugleichen. Ein Lügengeflecht wird inszeniert, um Familienangehörige zu täuschen. Interessen und Verantwortlichkeiten werden absorbiert, da nur noch das Spielen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. So wie ein Alkoholkranker die Kontrolle über sein Trinkverhalten eingebüßt hat, so verliert auch der Spieler – trotz schädlicher Folgewirkungen - zunehmend die Steuerung über sein Spielverhalten. Das Verlangen wird unüberwindbar und entzieht sich jedem bewusstem Einfluss. Hinzu kommen häufige psychische und/oder psychosomatische Störungen. Bei einer Teilgruppe besteht zusätzlich eine stoffgebundene Abhängigkeit. Inwieweit



pathologisches



Spielverhalten



unter



die



Kategorie



einer



(substanzunabhängigen) Suchterkrankung subsumiert werden muss oder ob es sich beim pathologische Glücksspiel um eine Verhaltens- bzw. Impulsstörung handelt, war



lange



Zeit



umstritten.



Hilfemaßnahmen



für



Da



sich



betroffene



aber



Spieler



in



im



jüngster



Vergangenheit



institutionellen



Kontext



die des



suchtspezifischen Versorgungssystems entwickelt haben, ist es dadurch zu einer Assoziierung



des



pathologischen



Suchterkrankungen



gekommen.



Spielens In



den



mit



den



Phänomenen



der



„Empfehlungsvereinbarungen



der



Spitzenverbände der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger für die medizinische Rehabilitation bei pathologischem Glücksspielen“ heißt es dazu lapidar: „Beim Pathologischen Glücksspielen handelt es sich um ein andauerndes und wiederkehrendes Impulsstörung



fehlangepasstes



eingeordnet,



Glücksspielverhalten,



gleichzeitig



jedoch



als



das



nosologisch



als



Abhängigkeitserkrankung



operationalisiert wird“. Insofern wird das Pathologische Glücksspielen diagnostisch und sozialrechtlich nicht unter Suchterkrankungen subsumiert, wohl aber in der konkreten Beratung und Behandlung. Bezogen auf das Spielen um Geld und Einsatz hat die Amerikanische Psychiatrische Gesellschaft das pathologische Glücksspiel bereits im Jahr 1980 in ihren Diagnoseschlüssel (unter der Rubrik der Störungen der Impulskontrolle)
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aufgenommen. Die derzeit aktuelle Version des "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM IV" definiert pathologisches Glücksspiel als andauerndes und Seite 8
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Vorlage 50/ 54/2010 wiederkehrendes fehlangepasstes Spielverhalten, was sich in mindestens fünf der folgenden Merkmale ausdrückt: •



Ist stark eingenommen vom Glücksspiel (z.B. starkes Beschäftigtsein mit gedanklichem Nacherleben vergangener Spielerfahrungen, mit Verhindern oder Planen der nächsten Spielunternehmungen, Nachdenken über Wege, Geld zum Spielen zu beschaffen). Starke Bindung an das Glücksspiel (Hobbys werden aufgegeben, Schule wird vernachlässigt, ...).



•



Toleranzentwicklung: Muss mit immer höheren Einsätzen spielen, um die gewünschte Erregung zu erreichen.



•



Abstinenzunfähigkeit: Hat wiederholt erfolglose Versuche unternommen, das Spielen zu kontrollieren, einzuschränken oder aufzugeben.



•



Entzugserscheinungen: Ist unruhig und gereizt beim Versuch, das Spielen einzuschränken oder aufzugeben.



•



Spielt, um Problemen zu entkommen oder um eine dysphorische Stimmung (z.B. Gefühl von Hilflosigkeit, Schuld, Angst, Depression) zu erleichtern.



•



Kehrt, nachdem er beim Glücksspiel Geld verloren hat, oft am nächsten Tag zurück, um den Verlust auszugleichen (Chasing - "hinterherjagen”).



•



Verheimlichung: Belügt Familienmitglieder, den Therapeuten oder andere, um das Ausmaß seiner Verstrickung in das Spielen zu vertuschen.



•



Beschaffungsdelinquenz: Hat illegale Handlungen wie Fälschung, Betrug, Diebstahl oder Unterschlagung begangen, um das Spielen zu finanzieren.



•



Hat eine wichtige Beziehung, seinen Arbeitsplatz, Ausbildungs- oder Aufstiegschancen wegen des Spielens gefährdet oder verloren.



•



Freikaufen - Bail-out: Verlässt sich darauf, dass andere ihm Geld bereitstellen, um die durch das Spielen verursachte hoffnungslose finanzielle Situation zu überwinden.



3. Varianten des Glücksspiels In der Bundesrepublik Deutschland sind verschiedene Glücksspiele auf dem Markt. RSD Vorlage



Nicht alle diese Varianten haben jedoch für pathologische Spieler den gleichen Anreizwert bzw. das gleiche Gefährdungsrisiko. Erfahrungen zeigen, dass LottoSeite 9
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Vorlage 50/ 54/2010 Spielen in geringerem Maße „suchtähnliche“ Formen annimmt als etwa das Automatenspielen. Im Folgenden sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die zentralen Glücksspiele aufgelistet:  Geldspielgeräte in Spielhallen oder Gaststätten  Glücksspielautomaten in Spielbanken und Kasinos  Roulette, Kartenspiele in Spielbanken  Online-Poker  Sportwetten wie Fußball-Toto und Oddset  Sportwetten im Internet  Sportwetten in Wettbüros  Pferdewetten auf der Rennbahn  Lotto 6 aus 49  Rubbellose, andere Sofort-/Losbrieflotterien Laut Auskunft der Landesfachstelle für Glückspielsucht NRW spielen etwa 80% der Betroffenen an Automaten in Spielhallen und Gaststätten. Die restlichen 20% der Betroffenen greifen vorzugsweise auf die anderen Spielmöglichkeiten zurück. Studien belegen, dass das Suchtpotential bei Geldspielgeräten unter allen Glücksspielen am Höchsten ist. Die



nicht



4. Epidemiologie des Glücksspiels stoffgebundenen Abhängigkeiten und die



damit



verbundenen



gesundheitspolitischen Bedeutungen können in der Intensität der wissenschaftlichen Beforschung



und



öffentlichen



Diskussion



durchaus



als



Stiefkind



der



Suchtkrankenforschung bewertet werden. Vor dem Hintergrund der sehr hohen Zahl von Behandlungsabbrüchen behindert dieser (noch) fehlende Hintergrund (bei der Ursachenforschung, den Verbreitungsmodalitäten und bei der Verlaufsdynamik) – so viele Fachleute auch die Entwicklung hinreichender Behandlungsstrategien und Präventionsprogramme. Der Anteil der Abbrüche durch die glücksspielsüchtigen Klienten ist bei den Männern mit 45,2 % unter allen Suchtkranken (z.B. Alkohol: 33,1 %; Kokain: 30 %) nach wie vor am höchsten (Abbruchquote bei den Frauen: 49,3 %). In 934 Suchtberatungsstellen haben sich 2008 rund 7.300 Glücksspieler in
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ambulante Betreuung begeben (2007 : 5.700). In der stationären Suchthilfestatistik wurden zum Erhebungszeitpunkt 358 (333 in 2008) Personen mit der Hauptdiagnose Seite 10
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Vorlage 50/ 54/2010 „Pathologisches Glücksspielen“ dokumentiert. Da pathologische Glücksspieler aber auch in psychosomatischen Behandlungssettings Unterstützung finden, ist die tatsächliche Zahl derer, die Hilfe in Anspruch nehmen, deutlich höher. Hieraus ergibt sich eine Zahl von insgesamt 1.131 therapierten pathologischen Glücksspielern (mit der Hauptdiagnose 949; mit einer Nebendiagnose 182). Im Zusammenhang mit pathologischem Glücksspiel liegen derzeit mehrere epidemiologische Schätzungen vor. Fasst man diese Berechnungen (auf der Basis der Therapienachfragen oder auf der Grundlage epidemiologischer Studien) zusammen, dann bedeutet dies eine Prävalenzrate von 0.19% bis 0.56%. Wenn diese Werte unterstellt werden, dann bedeutet dies bei einer Bevölkerung von 52.616.837 Bundesbürgern zwischen 18 Jahren und 65 Jahren eine Prävalenz von 87.240 bis 296.674 pathologischen Spielern. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen schätzt die Zahl der pathologischen Glücksspieler auf 100.000 bis 290.000.



Auf



Düsseldorf



bezogen



bedeutet



die



o.g.



Prävalenzrate,



dass



von 380.937 erwachsenen Personen zwischen 723 und 2.133 Menschen in Düsseldorf pathologisch spielen. 5. Entstehungsbedingungen des pathologischen Glücksspielens Der Entstehung des pathologischen Glücksspielens liegen vielfältige Ursachen zugrunde. Idealtypisch



lassen sich die Ursachen auf drei Variablenbündel



zurückführen. : 5.1. Strukturmerkmale der Glücksspiele Die Möglichkeit schneller Geldgewinne bzw. –verluste lässt bei den Spielern eine innere Anspannung entstehen, die als Stimulation erlebt wird. Insbesondere Gewinne führen zu rauschartigen Euphorie-, Macht- und Erfolgsgefühlen; selbst durch die gedankliche Beschäftigung mit vergangenen oder zukünftigen Gewinnen lassen sich derartige Hochgefühle



hervorrufen. Demgegenüber reichen die Reaktionen auf



Verluste von anfänglicher Gleichgültigkeit, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung bis hin zu Panikgefühlen. Sofern finanzielle Ressourcen vorhanden sind, können diese Missstimmungen durch sofortiges Weiterspielen beseitigt werden. Aufgrund der Toleranzentwicklung ist dabei jedoch zunehmend



eine höhere Spielintensität



notwendig, um das gewünschten Stimulationsniveau zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ermöglicht die Beschreibung der strukturellen Merkmale des Glücksspieles eine Differenzierung der verschiedenen Glücksspielformen hinsichtlich RSD Vorlage



ihres Stimulations- und Suchtpotentials. Für den Spielanreiz sind verschiedene (und im Folgenden nur beispielhaft benannte) Aspekte von Bedeutung: So ist für Seite 11
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Vorlage 50/ 54/2010 pathologische



Spieler



ein



Spiel



dann



attraktiv,



wenn



die



Spielabfolge



(Ereignisfrequenz) besonders schnell ist. Denn dadurch kann das Geld immer wieder zügig gesetzt werden, so dass sich in kürzester Zeit Wirkung wiederholt. Auch ein kurzes Auszahlungsintervall fördert die Affinität. Eine kurze Zeitspanne zwischen Einsatz und Spielergebnis bzw. Gewinnausschüttung hat eine stärkere belohnende Wirkung als ein langgestreckter Spielablauf wie etwa beim Lotto. Ebenfalls bedeutsam für pathologische Spieler ist das Ausmaß der persönlichen Beteiligung und Kompetenzanteile. Wenn zumindest die Illusion besteht, durch bestimmte Handlungen das Spielgeschehen steuern zu können (Start-StoppRisikotasten beim Automaten), ist es für den betroffenen Spieler deutlich reizvoller. Zur Affinität tragen aber auch die Variabilität der Einsätze und Gewinnchancen bei. Ein breites Spektrum an Einsätze und Gewinnchancen (Quoten) gewährleistet, dass durch höhere Einsätze erlittene Verluste in einem Spiel wieder ausgeglichen oder Gewinne vervielfacht werden könne. 5.2. Charakteristika des Spielers Hinsichtlich der Persönlichkeitseigenschaften von Spielern findet sich in der wissenschaftlichen Literatur kein homogenes und konsistentes Bild. Es gibt keine typische



Spielerpersönlichkeit



Alkoholikerpersönlichkeit



gibt.



so



wie



Die



es



auch



keine



Untersuchungen



deuten



typische auf



persönlichkeitsbedingte Risikofaktoren (Impulsivität, „sensation seeking“) hin, die aber im Einzelfall sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Vermutet wird auch, dass die Anfälligkeit für das pathologische Spielen mit einer erhöhten Neigung zur Depressivität und affektiven Störungen (Angststörungen)



in Zusammenhang



stehen kann. Dann wäre das Spielen eine (verhängnisvolle) Bewältigungsstrategie („Coping“) zur Linderung affektiver Belastungen. Klinische Erfahrungen berichten auch von einem hohen Anteil an Spielern mit Traumatisierungen. Signifikant ist jedoch, dass unter den Spieler die Männer quantitativ dominieren. Mehr als 80% der pathologischen Spieler sind männlichen Geschlechts. Insgesamt gibt es eine Reihe von



psychologischen



psychoanalytische



Erklärungsmodellen,



Deutungen,



die



lerntheoretische



miteinander



und



konkurrieren:



kognitionspsychologische



Ansätze. Auch neurobiologische Perspektiven gewinnen an Popularität. Insgesamt aber ist die Forschungslage (noch) unbefriedigend und weitere Studien zur



RSD Vorlage



Spezifizierung relevanter Prädiktoren und zur Weiterentwicklung integrativer Erklärungsmodelle nötig. Seite 12
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Vorlage 50/ 54/2010 5.3 Komorbide Erkrankungen und substanzbezogene Komorbiditäten. Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren zunehmend komplexer werdenden Störungsbildern



Betroffener



im



Bereich



Sucht



(auch



der



pathologischen



Glücksspielsucht) ist die Zusammenarbeit und Kooperation der Träger der psychosozialen Versorgung und Behandlung wichtig. In einem stationären Behandlungsprogramm mit 51 pathologischen Spieler werden in der Zwölfmonatsperspektive zwischen 39 % Alkohol- und Drogenmissbrauch und in der Lebenszeitprävalenz 47 % Alkohol- und Drogenmissbrauch nachgewiesen.1.2003 wurden bei 558 Glücksspielern, die sich in stationärer Beratung und Behandlung befanden, eine Alkoholabhängigkeit bei 18,5 % nachgewiesen. Insgesamt wiesen 27,6 % eine weitere Abhängigkeit auf.2 Bei 356 Glücksspielern, die sich dagegen in einer ambulanter Behandlung oder Beratung befanden, wurde eine komorbide Alkoholabhängigkeit bei „nur“ 12,6 % der Betroffenen festgestellt. Psychische Störungen treten häufig bei pathologischen Spielern auf. So weisen auch hier unterschiedliche Studien z.B. depressiven Störungen bei 70 % der Glückspieler und Angststörungen zwischen 12,5 und 28 % und Sozialphobien bei 39,3 % der Spieler/innen nach. 93 % weisen zumindest eine Persönlichkeitsstörung, der Durchschnitt lag bei 4,4 Persönlichkeitsstörungen pro Patient (dramatisch, antisoziale, emotional usw.). Die Deutsche Suchthilfestatistik 2008 belegt die hohe Zunahme der Einzel- und Hauptdiagnosen „Pathologisches Spielverhalten“ in stationären Einrichtungen. Insbesondere die hohe Zahl der 833 Einzeldiagnosen und 333 Hauptdiagnosen in 127 Einrichtungen drückt gegenüber 2006 mit 37 Einzeldiagnosen und bei Hauptdiagnosen mit 358 den hohen gestiegenen Anteil pathologischer Glücksspieler aus. Die Hauptdiagnose orientiert sich an der für den jeweiligen Patienten und dem für den jeweiligen Betreuungsfall primären Problem. Darüber hinaus erlaubt das Erhebungsinstrument die Vergabe weiterer Diagnosen, um Komorbiditäten oder polyvalente Konsummuster abzubilden. Das Pathologische Glücksspiel stellt den sechsten großen Hauptdiagnosebereich dar (ambulant: 3 %, stationär: 1 %) nach z.B. Alkohol (ambulant: 56 %, stationär: 77 %), Opioiden (ambulant: 19 %, stationär: 10 %) und Cannabis (ambulant: 13 %, stationär: 5 %).
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1



Spielsucht und Komorbidität – notwendige Konsequenzen für einen integrativen Therapieansatz, Dr. Volker Premper, 28.09.2009 2



Denzer, Petry, Baulig & Volker (2003) Seite 13
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Vorlage 50/ 54/2010 Pathologische Glücksspieler erhielten vor allem zusätzliche Einzeldiagnosen aufgrund des Konsums von Alkohol (ambulant 10 %, stationär 32 %), Tabak (ambulant 18 %, stationär 78 %) und Cannabis (ambulant 4 %, stationär 20 %). Immerhin 1 % der ambulanten und 8 % der stationären pathologischen Glücksspieler konsumierten Kokain in einer Weise, die zu der Vergabe einer entsprechenden Diagnose geführt hat. 3 5.4 Soziales Umfeld des Spielers Neben den Strukturmerkmalen der Geldspiele und den Persönlichkeitseigenschaften des Spielers werden in der einschlägigen Literatur auch soziale Aspekte genannt, die die Bereitschaft zum Spielen fördern können. So steht pathologisches Spielverhalten in engem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Einstellungen zum Glücksspiel und der Verfügbarkeit von Spielmöglichkeiten. Die breite soziale Akzeptanz von Glücksspielen spiegelt sich in der inkonsequenten Normdurchsetzung und strafrechtlichen Handhabung wider. Die staatliche Duldung gegenüber der Expansion des Glücksspielmarktes führt zu einer Verbreitung der Angebote und damit zu einer – gerade in Verbindung mit Werbekampagnen - erhöhten Verführbarkeit durch das Angebot. Eine Abhängigkeit wird bei den meisten pathologischen Glücksspieler/innen aufgrund ihres Spiels am Geldspielautomaten in einer Spielhalle oder einer Gaststätte diagnostiziert.4 6. Rechtliche Bewertung des Glücksspieles Traditionellerweise ist das Glücksspiel in Deutschland staatlich monopolisiert. Diese Monopolstellung wurde seitens des Bundesverfassungsgerichtes in seinem Urteil vom 2006 bestätigt, und zwar mit dem Hinweis, dass die staatliche Kontrolle nicht im Sinne eines Schutzes vor privatwirtschaftliche Konkurrenz – Selbstzweck sei. Vielmehr bestehe die Legitimität des staatlichen Monopols in der



Unterstützung



suchtpräventiver Anliegen. Da mit dem Spielen auch massive Risiken gegeben seien,



müsse



der



Staat



die



Balance



zwischen



einem



gewinnorientiertem



Marktverhalten und präventiven Belange wahren. In dem 2008 vorgelegten Staatsvertrag zwischen den



Ländern wurde versucht, diesem Anliegen des



Bundesverfassungsgerichtes Rechnung zu tragen. Danach hat der Staatsvertrag 1. „das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die
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Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,



3



DHS Jahrbuch 2010, S. 170 ff.



4



vgl. Meyer, G. in Jahrbuch Sucht 2009 Seite 14



von 34



Vorlage 50/ 54/2010 2. das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt und die mit den Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden.“ Vor diesem Hintergrund verpflichteten sich die Länder



im Staatsvertrag zu



verschiedenen Maßnahmen der Suchtprävention: z.B. Gefahrenhinweise bei Werbung für Glücksspielangebote, Sozialkonzepte für Casinos, Glücksspielverbote im Internet und finanzielle Unterstützung für Selbsthilfe- und andere Hilfeangebote. Die hiesige Ordnungsbehörde zeigt bei öffentlichem und gewerblichem Glücksspiel die Unterschiede in der Erlaubnispflicht und Ausnahmen auf: „Das Öffentliches Glücksspiel darf in der Bundesrepublik Deutschland nur mit behördlicher



Erlaubnis



veranstaltet



werden



und



unterliegt



strengen



Reglementierungen. Die Veranstaltung eines Glücksspiels ohne behördliche Erlaubnis ist nach § 284 Strafgesetzbuch strafbar und wird mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet. Gleiches gilt für die Teilnahme an einem verbotenem Glücksspiel oder die Werbung hierfür. Einzelheiten zum Glücksspiel sind im Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (GlüStV) sowie in den Ausführungsgesetzen der Bundesländer geregelt. Daneben



bestehen



Spielbankgesetze



der



noch



spezialgesetzliche



Länder



oder das



Rennwett-
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Pferdewetten.



Seite 15



Regelungen



von 34



und



wie



z.



B.



die



Lotteriegesetz für



Vorlage 50/ 54/2010 Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn -



die Teilnahme am Spiel in Erwartung eines Gewinnes (Geld- oder Sachwerte) erfolgt,



-



für die Teilnahme am Spiel ein Entgelt verlangt wird,



-



die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt und



-



die Teilnahme am Spiel einem nicht geschlossenen Personenkreis möglich ist oder das Spiel gewohnheitsmäßig in Vereinen oder sonstigen geschlossenen Gesellschaften veranstaltet wird.



Nach den genannten Kriterien können als Beispiel für Glücksspiele genannt werden: -



Lotterien (Zahlenlotto „6 aus 49“, Klassenlotterien usw.)



-



Sport- und Pferdewetten



-



Casinospiele (Roulette, Poker, Black Jack usw.)



-



Tombolen, Bingo



Um ein Glücksspiel legal veranstalten zu können, bedarf es einer behördlichen Erlaubnis. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen dabei die Erteilung einer Erlaubnis an private Veranstalter grundsätzlich nicht vor. Vielmehr behält sich der Staat das Monopol auf Glücksspiele vor. Dies geschieht in der Regel durch privatrechtliche Gesellschaften, an denen die öffentliche Hand maßgeblich beteiligt ist. Erlaubnispflichtig sind auch die gewerbliche Vermittlung von Glücksspielen sowie der Betrieb von Annahmestellen für Glücksspiele. Erlaubnisbehörden in Nordrhein-Westfalen sind das Innenministerium oder die Bezirksregierungen. Die Kommunen erteilen keine Erlaubnisse für die Veranstaltung von Glücksspielen. Das Innenministerium hat für sogenannte kleine Lotterien und Ausspielungen eine allgemeine



Erlaubnis



erteilt.



Danach



dürfen



Institutionen



der



Jugendhilfe,



Religionsgemeinschaften, Sportvereine, Feuerwehren und Stiftungen in einem bestimmten geringen Umfang Lotterien und Ausspielungen veranstalten. Die Kommunen sind als örtliche Ordnungsbehörden für die Überwachung und Untersagung von unerlaubten Glücksspielen und der Werbung zuständig. Dies gilt jedoch nicht für die Veranstaltung von Glücksspielen in Rundfunk, Fernsehen oder
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Internet.
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Vorlage 50/ 54/2010 Ihre Aufgabe als Aufsichtsbehörde nimmt die Landeshauptstadt Düsseldorf vor allem bei der Bekämpfung illegaler Sportwetten und Überwachung der zurzeit beliebten Pokerturniere wahr. Ferner werden seit einiger Zeit verstärkt Gaststätten, Spielhallen, Kulturvereine oder andere Örtlichkeiten, die mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht werden, beobachtet und kontrolliert. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststellen der Polizei und führt regelmäßig zur Stilllegung von illegalen Spielautomaten oder Betriebsschließungen. Keine Anwendung finden die Bestimmungen des Glücksspielstaatsvertrages auf das sogenannte gewerbliche Spiel, also insbesondere den Betrieb von Spielhallen und das Aufstellen von Geldspielgeräten. Hier greifen vielmehr die Vorschriften der Gewerbeordnung und der Spielverordnung. Wie Glücksspiel unterliegt auch das gewerbliche Spiel der Erlaubnispflicht. Ein staatliches Monopol besteht hier jedoch nicht, vielmehr ist es ausschließlich privaten Gewerbetreibenden vorbehalten. Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis ist die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden und bei Spielhallen zusätzlich die bauliche Eignung der Betriebsräume. Sind die Voraussetzungen erfüllt, besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis. Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis ist die örtliche Ordnungsbehörde, die gleichzeitig für die Überwachung des gewerblichen Spiels zuständig ist. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen zum gewerblichen Spiel stellen zumeist eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden. 7. Hilfe für pathologische Glücksspieler Im Behandlungssystem des pathologischen Glücksspiels sind die wichtigsten ersten Anlaufpunkte meist die ambulanten Suchtberatungs- und Behandlungsstellen. Das therapeutische Angebot reicht von Einzel- und Gruppensettings in der ambulanten Behandlung, über Vorbereitung, Vermittlung und Nachsorge stationärer Aufenthalte in einer Fachklinik bis zur Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Neben der professionellen Hilfe für Glücksspielsüchtigen gibt es eine Reihe von Selbsthilfegruppen. Die Einbeziehung der Familie des pathologischen Glücksspielers in die Therapie erscheint erforderlich. Die Bedingungen des familiären Umfeldes
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können zur Entstehung und Aufrechterhaltung süchtigen Spielverhaltens beitragen. Andererseits sind Familienmitglieder auch als „Leid-Tragende“ von der Spielsucht betroffen. Seite 17
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Vorlage 50/ 54/2010 7.1 Glücksspielhilfeangebote in Düsseldorf Zentrale Anlaufstelle für hilfesuchende Glücksspieler ist die Fachambulanz der Diakonie in Düsseldorf. Damit bietet die Diakonie das einzige zielgruppenspezifische Hilfsangebot in der Stadt Düsseldorf an. Das Angebot der Diakonie umfasst die Beratung, Betreuung und Rehabilitation von pathologischen Glücksspielern und ihren Angehörigen. Die Stadt Düsseldorf fördert die Arbeit seit 2000 im Umfang von einer Vollzeitstelle. Darüber hinaus ist die Fachambulanz seit 15.12.2001 von den Krankenkassen und Rentenversicherungen als ambulante Rehabilitationseinrichtung für pathologische Glückspieler anerkannt.



Konkret werden folgende Module



bereitgehalten: Vorbeugungsarbeit Einzel- Paar- und Familienberatung Motivationsgruppe für pathologische Glücksspieler Ambulante Rehabilitation Angehörigengruppe Selbsthilfegruppe für Glücksspieler Im Rahmen dieser Unterstützungsleistungen kooperiert die Diakonie eng mit folgenden Einrichtungen zusammen: -



Sozialen Beratungsdiensten in der Landeshauptstadt Düsseldorf



-



Schuldenberatungsstellen



-



Arbeitskreis Glücksspielsucht Rheinland



-



Arbeitskreis Glücksspielsucht NRW



-



Fachverband Glücksspielsucht



Auch die Caritas Fachstelle für Beratung, Therapie und Suchtprävention trifft in ihrem Beratungsalltag immer wieder auf die Thematik Glücksspielsucht. Viele Alkoholkranke haben aktuell oder hatten in ihrer Vergangenheit zusätzliche Probleme mit Glücksspiel. Dies wird im Rahmen der Behandlung aufgegriffen. Im Bereich der Suchtprävention gibt es immer wieder Kontakte der Suchtpräventionsfachkräfte der Caritas zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit starker Gefährdung zur Glückspielsucht. Die



Suchtambulanz
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Personalwechsel)



nach



im



LVR-Klinikum



einer



bietet



Diagnosestellung



Gruppenangebote im Bereich der Glückspielsucht an. Seite 18
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zukünftig zusätzliche



wieder



(nach



Einzelfall-



oder



Vorlage 50/ 54/2010 Düsseldorf befindet sich im Einzugsbereich eines (neben Unna und Herford) der durch das Land NRW geförderten ambulanten Zentren für Glücksspielsüchtige. Die Caritas



Sozialdienste



Rhein-Kreis



Neuss



GmbH



halten



als



Fachstelle



Glücksspielsucht neben der Beratung und Behandlung von Glücksspielsüchtigen und ihren Angehörigen ein umfangreiches Informationsangebot vor. Das Thema Spielsucht wird in der Öffentlichkeit und Gesellschaft bekannt gemacht z.B. durch Informationsveranstaltungen und Veröffentlichungen. 7.2. Inanspruchnahme der Hilfeangebote Die Fachambulanz wird jährlich von durchschnittlich 78 Spielerinnen und Spieler und deren Angehörigen aufgesucht. 72 % davon sind männlichen Geschlechtes. Zusätzlich gibt es ca. 40-60 Einmalkontakte im Jahr. Es handelt sich zu 73 % um Automatenspieler. Die restlichen Spielformen verteilen sich auf Pferdewetten, Casinospieler und in jüngster Zeit auch Pokerspieler. Durchschnittlich 25 Angehörige mit zwei und mehr Kontakten nehmen jährlich die Leistungen der Diakonie glücksspielbezogen in Anspruch. Davon sind 87 % Frauen und 13 % Männer. Zusätzlich gibt es 20 – 25 Einmalkontakte pro Jahr durch Angehörige. •



Eine Vermittlung der anfragenden Spieler/-innen und Angehörigen findet statt durch (in %)



Selbstmelder



29 %



Familie



24 %



Sozialdienste



18 %



Arbeitgeber



3%
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Sonstige



26 %
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Vorlage 50/ 54/2010



•



Die durchschnittliche Alterstruktur der Spieler/-innen von 2000 bis 2008: Männer



Frauen



Gesamt



in %



bis 17 Jahre



1



0



1



0,21



18 – 19 Jahre



2



1



3



0,63



20 – 26 Jahre



10



2



12



2,53



27 – 29 Jahre



24



5



29



6,11



30 – 39 Jahre



84



28



112



23,58



40 – 49 Jahre



115



45



160



33,68



50 – 59 Jahre



36



25



61



12,84



60 – 69 Jahre



12



8



20



4,21



über 70 Jahre



3



9



12



2,53



ohne Angabe



46



19



65



13,68



333



142



475



100



Gesamt •



Vermittlung in Reha-Massnahmen



Bei tiefer gehenden und längeren Aufarbeitungen der Ursachen und Folgen der Spielsucht



haben



einige



Patienten/-innen



einen



Rehabilitationsbedarf.



In



ausgewählten Suchtkliniken und ambulanten Suchteinrichtungen finden ambulante und stationäre Reha-Maßnahmen statt. Von 2000-2008 wurden 6 KlientInnen durch die Diakonie in stationäre Reha-Maßnahmen vermittelt. Seit 2002 bietet die Diakonie ambulante Reha-Maßnahmen an. Pro Jahr werden 6 Spieler in die ambulante Reha-Maßnahme vermittelt. Die ambulante Reha umfasst in der



Regel



ein



Durchschnittlich



Einzelgespräch dauerten



die



und



eine



Maßnahmen



Gruppentherapiesitzung/Woche. 486



Tage



und



umfassten



85



Therapieeinheiten. Bis 31.12.2008 beendeten 24 (80 %) Patienten/-innen die
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ambulante Reha planmäßig.
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Vorlage 50/ 54/2010



•



Das Thema „Schulden“ im Kontext der Beratung



Nach Aussagen der Fachambulanz spielen der Umgang mit Geld und die Schuldenregulierung in der Beratungsphase eine große Rolle, wobei in vielen Fällen eine umfassende Schuldenregulierung notwendig ist. Dabei werden häufig die Schuldnerberatungsstellen eingeschaltet. •



Komorbide Erkrankungen bei Spielsucht



Spielsucht tritt nach Aussagen der Fachambulanz immer in Kombination mit weiteren Störungen und Problemen auf. Eine Häufung wird dabei konstatiert im Bereich der Merkmale der narzisstischen Persönlichkeitsstörungen und Depressionen. Auch tritt die Spielsucht in Einzelfällen in Verbindung mit stoffgebundenen Süchten wie Medikamentenabhängigkeit und Alkoholismus auf. In fast allen Fällen führt die Spielsucht zu erheblichen Problemen in der betroffenen Familie und im Beruf, wobei die Probleme erheblich durch die Schulden verursacht werden, die durch die hohen Geldeinsätze entstehen. Daten der Fachambulanz der Jahre 2005 bis 2009 zur Inanspruchnahme: Spieler/-



Ange-



Spieler/-



innen



hörige



innen und



m



w



m



w



Angehörige Gesamt



2005



44



11



1



25



81



2006



37



9



0



18



64



2007



42



2



4



17



65



2008



52



11



2



28



93



2009



106 14



7



43



170 82,7 %



Mit dem Umfang der derzeit kommunal geförderten 1,0 VB Stelle können bisher nicht alle Beratungs- und Betreuungsbedarfe pathologischer Glücksspieler und deren Angehörige bei der Fachstelle gedeckt werden. Angesichts der gestiegenen
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Anfragen nach Beratung und Unterstützung auf 170 im Jahr 2009 (Anstieg um 77 = 82,7 %)



entstehen Wartezeiten von 6-8 Wochen für die Betroffenen. Diese



Entwicklung liegt im bundesweiten Trend, wie die Zahlen der DHS belegen. Seite 21
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Vorlage 50/ 54/2010 Zur Inanspruchnahme der Angebote bei der Caritas und dem LVR-Klinikum werden keine Angaben gemacht, da einerseits die Hilfen im Rahmen der „üblichen“ Beratungsalltags geleistet werden (Caritas) und andererseits die Hilfen wie im LVRKlinikum zur Zeit der Abfrage noch nicht eingerichtet sind. 7.3. Vernetzung mit der Schuldnerberatung Von Seiten der Fachstellen im Bereich der Suchtkrankenhilfe findet eine Zusammenarbeit mit Schuldnerberatungsstellen oder die Weiterverweisung von Klienten/-innen bei Schulden und notwendiger Schuldenregulierung obligatorisch an die Schuldnerberatungsstellen statt. Inwieweit Schuldnerberatungsstellen sich den Auswirkungen der Spielsucht bei Schulden oder der Schuldenregulierung von Klienten/-innen annehmen, war Gegenstand



einer



Abfrage



des



Gesundheitsamtes



bei



den



Schuldnerberatungsstellen. Mit einem umfassenden Fragebogen wurden sieben Fachberatungsstellen, die sich mit Fragen der Schuldenregulierung in Düsseldorf befassen, angeschrieben. Abgefragt wurden Kennzahlen zum Kontakt der Schuldnerberatungsstellen mit Suchtfachstellen,



Zahl



der



Klienten/-innen,



die



wegen



Glücksspiel(-sucht)



Beratung/Hilfen bei Schulden/Überschuldung suchen, die Anzahl der Anfragenden bei Schulden/Überschuldung bei Glücksspielsucht nach Geschlecht, Altersstruktur, Vermittlungshinweisen usw. Die Schuldnerberatungsstellen sind in Düsseldorf vernetzt und verfügen über ein gemeinsames standardisiertes Statistikprogramm. Mit Hilfe dieses Programms werden verschiedene Indikatoren der Überschuldung erhoben. Die Glücksspielsucht wird nicht speziell als Ursachenfaktor ermittelt. Vielmehr wird „Sucht“ allgemein als Kennzahl ermittelt und bezieht daher alle legalen und illegalen stoffgebundenen- und nicht stoffgebundenen Süchte ein. Im Rahmen der Vernetzungsstruktur der Schuldnerberatungsstellen in Düsseldorf wird für die Stadt Düsseldorf übereinstimmend ein Gesamtanteil von 3,5 % Menschen



mit



Suchtproblemen



ermittelt,



die



sich



im



Beratungs-



und



Schuldenregulierungsprozess befinden. Hier handelt es sich um Menschen, die nicht mehr „aktiv“ in der Suchtproblematik sind. Der Fokus der Klienten/-innen ist nicht mehr auf die Sucht, sondern auf die Auswirkungen und Folgen der Sucht bei
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Schulden bzw. deren Regulierung gerichtet. Die Suchterkrankung wird im Laufe des Hilfeprozesses der Schuldenregulierung deutlich und dann erfasst. Seite 22
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Vorlage 50/ 54/2010 Einstimmig wird von Seiten der Schuldnerberatungsstellen festgestellt, dass die Zahl der Suchterkrankten wesentlich höher ist, die beraterische Hilfen bei Schulden und deren Regulierung benötigen. Aktiv abhängige bzw. suchterkrankte Menschen, die bei



einer



Schuldnerberatungsstelle



anfragen,



werden



zunächst



an



die



Suchtberatungsstellen innerhalb der Stadt Düsseldorf verwiesen, damit die Suchtproblematik aufgearbeitet werden kann. Hier kann zusammenfassend festgestellt werden, dass sowohl die Suchtfachstellen als auch die Schuldnerberatungsstellen in der Landeshauptstadt Düsseldorf von ihren Angeboten wissen und aufeinander nach Bedarf verweisen. 7.4. Prävention Jugendschutz / Verhältnisprävention Es werden drei grundlegende Säulen des Kinder- und Jugendschutzes bzw. der Verhältnisprävention unterschieden: a) Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz (Grundgesetz – Artikel 6, Abs. 2, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, Strafgesetzbuch) b) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§14 Sozialgesetzbuch VIII) c) Struktureller Kinder- und Jugendschutz (Aktivitäten der Jugendhilfe zur Schaffung kinder- und jugendgerechter Lebensbedingungen, zum Beispiel durch geeignete Stadtplanung, Umweltschutzmaßnahmen etc.).



7.4.1 Erzieherischer Jugendschutz Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, wie er im SGB VIII, § 14 festgeschrieben ist, zielt darauf ab, die Lebenskompetenz, Kritikfähigkeit und Eigenverantwortung von jungen Menschen zu fördern. Diese Absicht wird durch Angebote und Maßnahmen verwirklicht, die sich gezielt an Kinder und Jugendliche, aber auch an Eltern und RSD Vorlage



Multiplikatoren richten. Dies geschieht zum einen durch pädagogische Maßnahmen
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Vorlage 50/ 54/2010 und



zum



anderen



durch



die



Verankerung



der



Kinderrechte



(siehe



UN-



Kinderrechtskonvention, Artikel 2 und 4). Das Feld des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes kann entsprechend § 14 SGB VIII weit bemessen werden. Es lässt sich nicht auf einen Bereich beschränken, versteht



sich



vielmehr



als



ein



„übergreifendes



Handlungsfeld“



mit



einer



Querschnittsperspektive. Um erzieherischen Kinder- und Jugendschutz inklusive einem Maßnahmenkatalog jedoch gezielt planen zu können wurde für das Jugendamt Düsseldorf im März 2009 eine Jugendhilfeplanung zu dem Thema verabschiedet. Diese geht gezielt auf 8 Handlungsfelder ein: •



Suchtprävention



•



Gewaltprävention



•



Prävention von Jugendkriminalität –Kooperation Jugendhilfe / Schule /Polizei Justizbehörden



•



Aufsuchende Jugendarbeit



•



Prävention von antidemokratischen Tendenzen



•



Jugendmedienschutz



•



Schuldenprävention



•



Gesundheitsprävention



Vor diesem Hintergrund gliedert sich die Prävention im Suchtbereich in zwei grundlegende Ansätze auf: Zum einen in die Verhaltensprävention mit der Fokussierung auf individuelle Risikofaktoren und Ressourcen und zum anderen in die Verhältnisprävention mit der Konzentration auf sozialstrukturelle Bedingungen. Während der Schwerpunkt der Verhaltensprävention auf der Vermittlung von Informationen und Lebenskompetenzen liegt, thematisiert die Verhältnisprävention etwa



Aspekte



der



Verfügbarkeit



und



Zugänglichkeit.



Verhaltens-



Verhältnisprävention sind jedoch keine konkurrierenden Ansätze.



und



Im Gegenteil:



Erfolgreiche Prävention verbindet und verzahnt beide Ansätze in der Praxis sinnvoll miteinander. Im Bereich der Glückspielsucht gibt es – aus Perspektive des Jugendamtes - kein spezifisches Präventionsprogramm, sondern hier liegt der Fokus in der Jugendhilfe RSD Vorlage



vor allem auf dem Bereich der universellen Suchtprävention: Die Maßnahmen der Träger sind institutionell an Kindergärten, an Grundschulen und weiterführende Seite 24
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Vorlage 50/ 54/2010 Schulen adressiert. Ziel ist Kinder und Jugendliche stark zu machen, das heißt, Kinder und Jugendliche gelten dann vor Suchterkrankungen besser geschützt, wenn sie •



selbstsicher sind



•



sich auch gegen sozialen Druck verhalten können



•



ausreichende Strategien haben, um schwierige Lebenssituationen bewältigen zu können



•



in gewissem Umfang Frustrationen aushalten können und



•



befriedigende interpersonale Beziehungen aufbauen und pflegen können.



Weitere Information: Jugendhilfeplanung „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“, Jugendamt Düsseldorf März 2009 7.4.2. Gesetzlicher Jugendschutz Nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes darf Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit in Spielhallen nicht gestattet werden. Außerdem dürfen sie nicht an Spielen mit Gewinnmöglichkeit teilnehmen. Eine Ausnahme bilden hier nur Gewinnspiele auf Volks- und Schützenfesten, wenn der Gewinn in Waren besteht (Losbuden). Verstöße gegen diese Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße bis EUR 50.000,00 geahndet werden. In besonders schweren Fällen oder bei wiederholten Verstößen liegt eine Straftat vor, die eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zur Folge haben kann. Ferner können wiederholte Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen auch ordnungsbehördliche Maßnahmen, nämlich den Widerruf der gewerberechtlichen Erlaubnis zum Betrieb der Spielhalle oder zum Aufstellen von Geldspielgeräten, zur Folge haben. Die Einhaltung des Jugendschutzes in Spielhallen oder beim Betrieb von Spielautomaten



wird



regelmäßig



durch



Mitarbeiter



des



Ordnungs-



und



Servicedienstes (Arbeitsgruppe Jugendschutz) überwacht. Verstöße werden jedoch nur selten festgestellt. Der Ordnungsdienst vermutet vielmehr, dass Kinder und Jugendliche am heimischen Rechner spielen. 7.4.3. Verhaltensprävention Die Diskussion über Möglichkeiten, der Glücksspielsucht vorzubeugen, wird aus



RSD Vorlage



guten Gründen gegenwärtig besonders unter der Perspektive der Ordnungspolitik
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Vorlage 50/ 54/2010 und der Jugendschutzbestimmungen diskutiert. Aus Sicht der Verhaltensprävention lassen sich stichwortartig folgende Ansätze für Düsseldorf skizzieren Glücksspielsucht



sollte



weiterhin



in



die



herkömmlichen



Angebote



der



verhaltensorientierten Suchtprävention integriert werden. Wie beispielsweise auch im Kontext der Alkoholprävention immer wieder betont wird, gilt die spezifisch ausgerichtete



Informationsvermittlung



unspezifischen



und



bzw.



Aufklärung



lebenskompetenzorientierten



in



Verbindung



Ansätzen



als



mit



präventiv



hochwirksam. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur die traditionellen Glücksspiele (Automaten, Casino) thematisiert werden sondern insbesondere auch die neuen Angebote aus dem Internet (Internet-Pokern etc.). Die Facheinrichtungen der Düsseldorfer Suchtprävention (Diakonie Düsseldorf, Düsseldorfer



Drogenhilfe



e.V.,



Caritasverband



Düsseldorf,



Frauensuchtberatungsstelle BerTha F, Suchtselbsthilfe und Polizei) thematisieren pathologisches bedarfsbezogen



Glücksspiel im



und



Rahmen



anderes der



problematische



üblichen



Spielverhalten



Informationsveranstaltungen,



Multiplikatorenfortbildungen und der Seminare für Schülerinnen und Schüler. 7.5. Glücksspielangebote in Düsseldorf Das gewerbliche Glückspiel unterliegt



der



Erlaubnispflicht



der



örtlichen



Ordnungsbehörde, die gleichzeitig für die Überwachung des gewerblichen Spiels zuständig ist. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen zum gewerblichen Spiel stellen zumeist eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden. In der Landeshauptstadt Düsseldorf werden zurzeit 79 Spielhallen an 50 Standorten betrieben. Dort sind insgesamt 861 Geldspielgeräte und 49 Unterhaltungsspielgeräte (Stand: Februar 2009) aufgestellt. Im Vergleich zu anderen Städten in NRW (Großstädte über 100.000 EinwohnerInnen) nimmt die Stadt Düsseldorf bei der Anzahl der aufgestellten Spielgeräte in Spielhallen pro EinwohnerIn einen hinteren Platz (Platz 26 von 29) ein. In Fachkreisen wird beobachtet, dass perspektivisch mit einer weiteren Zunahme von Automaten in Spielhallen auszugehen ist, während in Gaststätten weniger Geräte aufgestellt werden. Die Hallen werden kontinuierlich hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überprüft. Festgestellte Mängel haben, sofern sie nicht kurzfristig behoben werden



RSD Vorlage



ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Folge. Im Einzelfall werden die Maßnahmen unmittelbar vor Ort getroffen (z. B. Außerbetriebnahme von überzähligen oder unzulässigen Spielautomaten). Seite 26
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Vorlage 50/ 54/2010 Überwiegend werden Verstöße gegen gewerbliches Spielrecht jedoch in Gaststätten, Kiosken/Trinkhallen oder Kulturvereinen begangen. Dort sind häufig Geld- oder Unterhaltungsspielgeräte aufgestellt, obwohl dies nicht zulässig ist. Die Beobachtung und Kontrolle geschieht in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststellen der Polizei und führt regelmäßig zur Stilllegung von illegalen Spielautomaten oder Betriebsschließungen. In Gaststätten sind zurzeit 1.056 Geldspielgeräte und 176 Unterhaltungsspielgeräte aufgestellt. Im Zusammenhang mit dem Glücksspiel werden auch vermeintliche Vorteile der öffentlichen Hand über Steuereinnahmen diskutiert, die es zum Schutz von Spielern/innen zu reduzieren gilt. In diesem Zusammenhang werden die Einnahmen über die Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer betrachtet und durch das zuständige Steueramt bewertet.



7.6. Steuereinnahmen über die Gewerbesteuer Im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer geht es um die Bewertung der Frage, ob die Gewerbesteuer präventiv zur Eindämmung der Spielsucht wirken kann. Diese Frage wird von der Steuerfachverwaltung nicht mit „ja“ beantwortet. Vielmehr ist die Frage differenzierter zu betrachten: „Natürlich zahlen auch die Automatenaufsteller dann Gewerbesteuer, wenn sie entsprechende Gewinne erzielen, aber als besonderes Instrument zu eben diesem Zweck ist die Gewerbesteuer nicht ausgestaltet. Eine Gemeinde hat die Entscheidung zu treffen, ob sie auf ihrem Gemeindegebiet Gewerbesteuer erhebt oder nicht. Entscheidet sie sich für die Erhebung, so hat sie nach den Vorgaben des Gewerbesteuergesetzes, welches ein Bundesgesetz ist, zu agieren.



Den



Landesfinanzämtern



gewerbesteuerpflichtig



ist



und



obliegt wie



die hoch



Feststellung die



darüber,



wer



Bemessungsgrundlage



(Gewerbesteuermessbetrag) für diese Steuer ist. Die Gemeinden wenden auf diesen Gewerbesteuermessbetrag lediglich den in ihrer Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz an und kommen so zu der Berechnung und letztlich Festsetzung der Steuer selbst. Der Hebesatz wiederum ist in einer Gemeinde für ein Jahr immer einheitlich hoch. Es gibt keine Abweichungen nach Art der Tätigkeit des Steuerpflichtigen, so dass z.B. für Banken der gleiche Hebesatz gilt wie für



RSD Vorlage



Spielhallen. Eine besondere Prävention über diese Steuer findet also nicht statt.“
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Vorlage 50/ 54/2010 7.7. Steuereinnahmen über die Vergnügungssteuer Innerhalb der Stadt Düsseldorf wurde die Frage durch das zuständige Amt im Zusammenhang mit dem Jugendschutz bei der Änderung der Landesgesetzgebung beleuchtet. Das Steueramt kommt dabei zur folgenden Feststellung: „Eine Aussage zur Gewaltprävention und Eindämmung der Spielsucht lässt sich hieraus auch nicht wirklich ableiten. Wie langjährige Erfahrungen gezeigt haben, ist die Erhöhung der Steuersätze für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit, insbesondere in Spielhallen, kein



geeignetes



Mittel



zur



Eindämmung



der



Spielsucht.



Ein



u.



a.



aus



ordnungspolitischen Aspekten erwünschter Lenkungszweck, sowohl die Anzahl der aufgestellten Geldspielgeräte in Spielhallen zu reduzieren, als auch der Spielsucht – insbesondere bei Jugendlichen – entgegenzuwirken, hat sich in der Vergangenheit durch die Erhöhung der Steuersätze für Spielapparate als nicht realistisch erwiesen.“ 8. Zusammenfassung Der neue Staatsvertrag vom 1.1.2008 hat das deutsche Glücksspielmonopol auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt, wobei vornehmliche Ziele der Schutz vor Spielsucht sowie der Schutz Minderjähriger vor den Gefahren des Glücksspiels sind. Als Problemfeld im Bereich der Glücksspielsucht wird das gewerbliche Glückspiel ausgemacht. Dies unterliegt nicht dem „öffentlichen Glücksspiel“ und damit auch nicht



der



staatlichen



Monopolstellung



des



Glücksspielstaatsvertrages.



Der



prozentuale Anteil des gewerblichen Glücksspiels in Gaststätten und Spielhallen wird bei 80 % geschätzt – diese Automaten stehen der Bevölkerung breit zur Verfügung. Solche Automaten werden trotz Verbote mittlerweile auch in Kiosken, Kulturvereinen und Trinkhallen zur Verfügung gestellt. Ein dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Spieler/-innen und ihrer Angehörigen wird daher im Bereich der gewerblichen Glücksspielautomaten gesehen. Den



kommunalen



steuerlichen



Einnahmen



stehen



erhebliche



Folgekosten



gegenüber, die die Kommune für die Behandlung, Beratung und Begleitung bei Glücksspielsucht und deren Folgen für die Betroffenen und deren Angehörigen aufwendet. Die Regulierungsmöglichkeiten in Richtung gewerbliches Glücksspiel werden auf kommunaler Ebene über die Gewerbesteuer und über die Vergnügungssteuer allerdings als nicht durchführbar eingeschätzt (s. auch 7.6. und 7.7.). Den Spielerschutz und Jugendschutz allerdings zu erweitern bedeutet in diesem RSD Vorlage



Zusammenhang, dass dieser über andere Wege erreicht werden muss.



Seite 28



von 34



Vorlage 50/ 54/2010 Der Fachverband Glücksspielsucht legt eine Präferenz auf den Rückbau von Glücksspielautomaten. „ Gewinn- und Verlustmöglichkeiten müssten so reduziert und angepasst werden, dass die Unterhaltung im Vordergrund steht und nicht der potentielle Gewinn“ 5 Die Kontrolle über das gewerbliche Glücksspiel unterliegt der kommunalen Ordnungsbehörde. Die Ordnungsbehörden greifen in Zusammenarbeit mit der Polizei im Rahmen der Beobachtung und Kontrollen Verstöße und Straftaten beim illegalen Glücksspiel auf. Die Konsequenzen sind regelmäßig Stilllegungen von illegalen Spielautomaten oder Betriebsschließungen. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass es sich wie bei vielen anderen Delikten auch hier um „Kontrolldelikte“ handelt. Das bedeutet, je mehr kontrolliert wird, umso höher ist die Häufigkeit der festgestellten Straftaten und umgekehrt. Hinreichende personelle Ressourcen auf der Seiten der Strafverfolgungsbehörden sind daher unerlässlich; in der Zeit zunehmend knapper öffentlicher Ressourcen heute immer schwieriger bereit zu stellen. Eine sinnvollere Form in der Regulierung des gewerblichen Glücksspiels könnte daher nach Aussagen von Glücksspielsuchtfachleuten die Übertragung aller Schutzvorschriften auf das gewerbliche Glücksspiels sein, die für das staatliche Glücksspiel gelten (Standortreduzierung, keine Geräte in Gastrobetriebe, Einführung eines



Sperrsystems,



Zugangskontrolle,



Schwerpunkt



auf



Jugendschutz,



Werbeverbote, Sozialkonzepte usw.)6 . Derzeit



findet



eine



strukturierte



Anhörung



zum



Thema



„Zukunft



des



Glücksspielwesens in Deutschland“ der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz statt. Ziel ist die Erstellung einer international vergleichbaren Analyse des Glücksspielwesens durch eine durch die Ministerpräsidentenkonferenz beauftragten Arbeitsgruppe. Hier sollen Folgerungen für zukünftige Regelungen in Deutschland und der EU abgeleitet werden. Darüber hinaus ist eine Evaluierung des Glücksspielrahmenvertrages (GlüStV) bis Ende 2010 vorgesehen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 2006 die staatliche Monopolstellung; es weist aber darauf hin, dass die die staatliche Kontrolle nicht - im Sinne eines Schutzes vor privatwirtschaftliche Konkurrenz – Selbstzweck sei. Vielmehr wird die Legitimität des staatlichen Monopols in der Unterstützung suchtpräventiver Anliegen



RSD Vorlage



5



Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales des Deutschen Bundestages des Fachverband Glücksspielsucht e.V. v. 22.06.2009).



6



ebenda, S. 5 Seite 29
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Vorlage 50/ 54/2010 gesehen. Die aus der o.g. Analyse und Evaluierung des Glücksspielrahmenvertrages resultierenden Entwicklungen auch für den Spieler- und Jugendschutz sowie im Bereich der Suchtprävention bleiben daher abzuwarten. Etwaige Veränderungen haben daher einen nicht unerheblichen Effekt auch auf die Stadt Düsseldorf, die abzuwarten bleiben. Die Stadt Düsseldorf nimmt bereits Einfluss auf die Anzahl der Spielstätten über die Bauleitplanung



und



dem



späteren



Genehmigungsverfahren.



Dieses



sollte



konsequent fortgesetzt werden. Es wird empfohlen zu prüfen, ob und wie das Gesundheitsamt



im



Rahmen



der



Sensibilisierung



bei



entsprechenden



Genehmigungsverfahren einbezogen werden kann. Darüber hinaus wird empfohlen zu prüfen, ob bei anderen Kommunen ggfs. Satzungen bzw. andere Instrumente vorhanden sind, um die Anzahl der Spielstätten und Standorte gering zu halten. Dem Bereich der (Sucht-)Prävention in Regeleinrichtungen und Jugendeinrichtungen und den Hilfen bei pathologischem Glücksspiel wird in der Landeshauptstadt Düsseldorf eine hohe Bedeutung beigemessen. Düsseldorf hat ein gut ausgebautes Hilfesystem im Bereich der Suchtprävention und der Hilfen bei Suchterkrankungen. Dies bezieht sich auch auf Hilfen im Bereich der pathologischen Glücksspielsucht. Neben



einer



durch



die



Stadt



mit



einer



Fachstelle



geförderten



zentralen



Fachambulanz bei Glücksspielsucht (Diakonie) nehmen sich weitere Suchthilfeträger des Themas Glücksspielsucht im Bedarfsfall an (s. Punkt 7.1). Darüber hinaus sind die im Bereich der Suchtprävention unter 7.4.3 aufgeführten Suchthilfeträger im Bereich der Verhaltensprävention tätig. Das Jugendamt ist im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach dem SGB VIII im Rahmen pädagogischer Maßnahmen tätig. Andererseits wird der Kinder –und Jugendschutz als übergreifendes Handlungsfeld im Rahmen einer Querschnittsaufgabe und –perspektive wahrgenommen, so dass neben den verhaltenspräventiven Aspekten und der damit verbundenen Förderung individueller Ressourcen auch sozial-strukturelle Maßnahmen und Hilfen gewährleistet werden. In diesem



Zusammenhang



Handlungsfelder,



u.a.



wurden auch



im die



Rahmen



der



Jugendhilfeplanung



Suchtprävention



aufgenommen.



acht Die



Suchtpräventionarbeit wird in den Regel- und Jugendeinrichtungen konzeptionell



RSD Vorlage



durch



die



unter



7.4.3



aufgeführten



Suchtpräventionsfachstellen



Suchtselbsthilfe wahrgenommen. Seite 30
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und



der



Vorlage 50/ 54/2010 Ferner wurden im Rahmen eines Pilotprojektes „Zukunft ohne Sucht“ gezielt Maßnahmen der Prävention im Stadtbezirk 06 durchgeführt. Der Abschlussbericht mit entsprechenden Handlungsempfehlungen wird derzeit erarbeitet, so dass Schlussfolgerungen für die zukünftig zu koordinierende Suchtpräventionsarbeit für die Landeshauptstadt Düsseldorf gezogen werden (müssen). Wichtig wäre, dass im Bereich der Prävention die Glücksspielsucht stärker thematisiert wird. Was die Behandlung der Glücksspielsucht angeht, stellen sich inzwischen viele Behandler/-innen und Beratungsstellen dem Bedarf der Betroffenen und deren komorbiden Erkrankungen. Um bessere Therapieergebnisse zu erzielen, werden die komorbiden Erkrankungen jetzt eher in einen Zusammenhang gesetzt (ggf. durch ergänzende Psychotherapien bzw. psychiatrische Behandlungen). In diesem Sinne ist eine Vernetzung und Kooperation der Anbieter von Hilfen im Sinne



der



psychiatrischen,



psychotherapeutischen



und



suchtspezifischen



Versorgung der Betroffenen in der Versorgungsregion Düsseldorf unerlässlich. Ggf. sollte und wird, und das wird durch die Aussage der Caritas Fachstelle für Beratung, Therapie und Suchtprävention deutlich, in allen suchtspezifischen Beratungsstellen auf



die



Thematik



der



Glücksspielsucht



im



Rahmen



z.B.



vorhandener



substanzbezogener Störungen bedarfsgerecht eingegangen (werden). Ferner sollte das



psychosoziale



/



psychiatrische



Fachangebot



von



Seiten



der



Suchtberatungsstellen bei vorliegenden komorbiden psychischen Störungen mit einbezogen werden. Die Möglichkeiten der Vernetzung der Anbieter im Sinne der koordinierten Versorgung und Weiterentwicklung der Hilfen wird über die Gremien der



Gesundheitskonferenz



(AG



Sucht



und



Drogen,



Psychosoziale



Arbeitsgemeinschaft usw.) gewährleistet. Diese gilt es auch im Sinne der Verbesserung und Weiterentwicklung der Hilfen bei Glücksspielsucht voranzutreiben. Eine Vernetzung der Schuldnerberatungsstellen mit den Suchtberatungsstellen findet statt. Im Bedarfsfall wird gegenseitig auf die notwendigen Hilfen verwiesen. Wenn auch einige Bundesländer, wie NRW und Hamburg, im Vergleich zu anderen Bundesländern über ein gut ausgebautes und differenziertes Hilfsangebot für Glücksspielsüchtige und ihre Angehörigen verfügen, so werden trotzdem nicht alle Anfragen und Bedarfe nach Hilfen in den Gebietskörperschaften, so auch in Düsseldorf, sofort erfüllt. Insgesamt ist bundesweit eine Zunahme pathologischer



RSD Vorlage



Glücksspielsucht festzustellen. 7



7



Zu bedenken ist allerdings, dass nur ca. 8 %



Jahrbuch 2010 der DHS Seite 31
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von



Vorlage 50/ 54/2010 problematischen Glücksspielern eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Unterstützt



wird



diese



Feststellung



durch



die



örtlichen



Schuldenregulierungsberatungsstellen. Auch wenn ein Anteil von 3,5 % der Menschen mit Suchtproblemen ermittelt wurde, die sich im Beratungs- und Schuldenregulierungsprozess



befinden,



wird



von



einer



größeren



Gruppe



hilfsbedürftiger Menschen, die sich „aktiv“ in der Sucht befinden, ausgegangen. Nachgewiesener Maßen weisen Glücksspielsüchtige höhere Schuldenvolumen auf als vergleichbar andere Suchterkrankte. Die Statistik der Schuldnerberatungsstellen sollte daher die KlientInnen differenziert nach Art der Suchterkrankung erfassen. Für Hilfesuchende in Düsseldorf hat die Diakonie Düsseldorf mit städtischer Finanzierung eine volle Stelle für Beratung und psychosozialer Unterstützung eingerichtet. Die Fachambulanz der Diakonie meldet für 2009 einen gestiegen Bedarf bei Einzelfallberatungen von über 82,7 % (von 93 in 2008 auf 170 in 2009). Obwohl an andere



Anbieter



(z.B.



überregionale



Schwerpunkberatungsstelle



Fachstelle



Glücksspielssucht in Neuss) verwiesen wird, werden aktuell Wartezeiten für Glücksspieler sowie deren Angehörige für ein Beratungsangebot bei der Diakonie mit 6-8 Wochen angegeben. Die vorhandenen Personalressourcen reichen nicht aus. Vor dem Hintergrund der Bekämpfung der Glücksspielsucht informierte das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW am 14. April 2010, dass verbunden mit dem neuen Staatsvertrag vom 1.1.2008 eine zusätzliche



Förderung



für



die



örtliche



Suchtberatungsstelle



mit



speziellem



glücksspielsuchtspezifischen Präventions- und Hilfeangebot der Fachstelle der Diakonie Düsseldorf ein einmaliger Zuschuss in 2010 in Höhe von bis zu 20.000 Euro (für Honorar- und Sachkosten) zusätzlich ausgezahlt wird. Leider sind mit der zusätzlichen Förderung keine Personalkosten verbunden, so dass hiervon keine zusätzlichen Angebote für Betroffene und Angehörige geschaffen werden können. Erfahrungsgemäß ist es allerdings für die Betroffenen bei einer Nachfrage nach Hilfen therapieförderlich, wenn diese recht zeitnah und kontinuierlich gewährleistet werden kann. Von daher ist darauf hinzuwirken, dass der Zuschuss des Landes NRW



kontinuierlich



zur



Ausweitung



des



vorhandenen



qualifizierten



Beratungsangebotes für Glücksspielsüchtige und deren Angehörige bedarfsdeckend
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erhöht wird. Die Kommune wendet bereits Mittel zur Finanzierung einer Vollzeitstelle 8
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Vorlage 50/ 54/2010 auf. Nur gemeinsam mit den bereits durch die Kommune aufgewendeten Fördermitteln kann ein hinreichendes Angebot für die Betroffenen in der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Verfügung gestellt werden. 9. Anhang: Exzessives Computerspielen Computerspiele avancierten innerhalb der letzten Jahre zu einem zentralen - neben dem Fernsehen - jugendkulturellen Leitunterhaltungsmedium. Problematisch sind dabei zweierlei Aspekte: Einerseits gibt es zahlreiche Computerspiele, die sehr kampfbetont und gewaltorientiert sind und dadurch bei Jugendlichen über eine hohe Attraktivität verfügen. Andererseits sind bei den Nutzern zunehmend auch strategieorientierte (Rollen-) Spiele sehr beliebt (sog. „Massively Multiplayer Online Role Playing Games“), die durch ihr komplexes Design und den internen Belohnungssystemen zu einer problematischen Nutzungszeit führen. Nach einer 2009 vorgelegten repräsentativen Untersuchung (Pfeiffer KFN Hannover) weisen 4.3% der Mädchen und 15.8% der Jungen im Alter von 15 Jahren eine tägliche Computerspielzeit von problematisch,



weil



mehr als 4.5 Stunden auf. Dies ist nicht allein deshalb exzessives



Spielen



mit



verringerter



Schulleistung



und



Bewegungsdefiziten korreliert. Exzessives Spielen kann auch suchtähnliche Tendenzen annehmen, und zwar mit der Konsequenz, dass die Spieler ihre Kontrolle über das Spielen auf Kosten anderer Lebensbereiche und Entwicklungsaufgaben strikt vernachlässigen. Diese suchtähnlichen Tendenzen definieren sich dabei wie folgt:  Einengung des Denkens und Verhaltens  Beibehaltung des Spielens trotz negativer Konsequenzen in Schule und sozialen Beziehungen  Kontrollverlust  Entzugserscheinungen  Toleranzentwicklung



Nach der o.g. Untersuchung des Kriminologischen Institutes Hannover können derzeit 3% aller Jungen und 0.3% aller Mädchen im Alter von 15 Jahren als abhängig gelten. Weitere 4.7 % der Jungen und 0.5% der Mädchen werden als gefährdet
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eingestuft.
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Vorlage 50/ 54/2010 9.1. Versorgungssituation Für Hilfesuchende in Düsseldorf hat die Diakonie Düsseldorf eine halbe Stelle für Beratung und psychosozialer Unterstützung eingerichtet. Für 2009 wurden insgesamt 45 Einzelfallberatungen und ca. 10 Informationsveranstaltungen durchgeführt. Diese halbe Stelle wird ausschließlich über Spenden finanziert. Die Caritas Fachstelle für Beratung, Therapie und Suchtprävention ist derzeit gemeinsam mit der Caritas Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der Umsetzung eines neuen Angebotes für Jugendliche und Junge Erwachsene mit problematischem Computer und Mediengebrauch. Die Kooperation der beiden Einrichtungen aus der Suchthilfe und der Jugendhilfe verfolgt das Ziel, ein Hilfsangebot zu schaffen das dem Phänomen der Problematischen Computernutzung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in seiner ganzen Bandbreite gerecht wird. Neben der familientherapeutisch orientierten Behandlung von Missbrauch und Abhängigkeit soll die Zusammenarbeit von Fachleuten mit unterschiedlichem Blickwinkel die verschiedenen Aspekte einer krisenhaften Entwicklung in den Blick nehmen, um so für Familien passende Hilfen erarbeiten zu können. Das LVR-Klinikum bietet hier nach diagnostischer Abklärung Ein- und Gruppenangebote in ihrer Suchtambulanz an. Die Entwicklung der Hilfen in der Landeshauptstadt Düsseldorf gilt es zu beobachten, wobei die Arbeitsgruppe Sucht und Drogen der Gesundheitskonferenz diesen
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Prozess begleiten wird.
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Beschlussvorlage - Landeshauptstadt DÃ¼sseldorf 

Derzeit findet eine strukturierte AnhÃ¶rung zum Thema â€žZukunft des .... Finanzierung eine volle Stelle fÃ¼r Beratung und psychosozialer UnterstÃ¼tzung eingerichtet.
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2017 - Landeshauptstadt Düsseldorf 

einen Kleinkriminellen, der bereits als Kind in die Fänge der. Mafia gerät und .... auftretender Pate, ein mit Korruption verbundenes Bauprojekt,. Vatikan intrigen ...
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Beschlussvorlage - Stadt Zwickau 

11.03.2010 - Aktuell wird eine Umstrukturierung disku- tiert, durch welche die ... Internationale Tourismus-BÃ¶rse ITB in Berlin etc.) verbunden. WÃ¤hrend fÃ¼r ...
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Sitzung Gemeinderat Beratungs- und Beschlussvorlage 

08.04.2019 - Die Preisspanne lag bei bis zu 126 % über dem günstigsten. Angebot. Glaserarbeiten: Das Gewerk wurde öffentlich ausgeschrieben.
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Beschlussvorlage - Zwickau - Stadt Zwickau 

11.03.2010 - FÃ¼r die Tourismusregion Zwickau ist die enge rÃ¤umliche Beziehung anzufÃ¼hren, die ein schnelles und effizientes Agieren ermÃ¶glicht.
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Beschlussvorlage - RIS MÃ¼nchen 

08.11.2017 - PrÃ¤sentationsprogramm, PDF-Reader, E-Mail-Client, Internetbrowser) sind dabei stadtweit einheitlich ..... einer einheitlichen Client-Architektur auf Basis eines stadtweit einheitlichen neuen Win- dows-Clients ...... digitalen BÃ¼rgerser
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Beschlussvorlage - RIS MÃ¼nchen 

08.11.2017 - Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Tools (Grip, ToPIC, Vorhabensdatenbank) und fehlender Tools im Bereich Personalplanung entstehen MehraufwÃ¤nde und es kann keine angemessene Transparenz bei der Projektabwicklung geschaffen werden.
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Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung 

Oberbürgermeister Christian Ude: „Mit dem ,Grünen Licht' für den. 1. Realisierungsabschnitt Freiham. Nord wird endlich eine bereits in den sechziger Jahren ...
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Sitzung Gemeinderat Beratungs- und Beschlussvorlage 

04.02.2019 - TOP 6 - Ã¶ -: Abfallentsorgung â€“ EinfÃ¼hrung der SperrmÃ¼llabfuhr (Antrag der ... Delegationsantrag der Stadt Isny im AllgÃ¤u entschieden hat.
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Sitzung Gemeinderat Beratungs- und Beschlussvorlage 

04.02.2019 - Der Gemeinderat beschlieÃŸt, die VerlÃ¤ngerung der Delegation der Abfallentsorgung an die Stadt Isny im AllgÃ¤u beim Landkreis Ravensburg zu ...
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Industriestandort - Landeshauptstadt Wiesbaden 

Abbildung 16: Zuordnung der Unternehmen zu Kompetenzfeldern . ..... tel â€žIndustriestandort Wiesbaden stÃ¤rkenâ€œ eine Strategie zur StÃ¤rkung des ...
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2017 - Landeshauptstadt DÃ¼sseldorf 

02.09.2017 - 15.12. THE GREAT DICTATOR Â· DER GROSSE DIKTATOR Â· USA 1940 Â· R: Charles Chaplin. Psychoanalyse & Film. ErlÃ¤uterungen: R: Regie.
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2017 - Landeshauptstadt DÃ¼sseldorf 

ein dritter.â€œ (Hans C. Blumenberg in: Die Zeit, 1982) ..... R: Manfred Noa B: Hans Kyser nach einer Vorlage von Homer ..... Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee.










 


[image: alt]





Industriestandort - Landeshauptstadt Wiesbaden 

Ã¼ber, die einen Personalabbau vorsehen. Die Betriebe, bei denen Personal abgebaut werden soll, be- schÃ¤ftigen derzeit insgesamt 25314 Mitarbeiter.
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2017 - Landeshauptstadt DÃ¼sseldorf 

02.09.2017 - p Mit Hilfe von Filmrestaurierungen kehren verloren geglaubte. FilmschÃ¤tze .... Job â€“ wÃ¤hrend sie immer stÃ¤rker umeinander kreisen, erkennen.
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2017 - Landeshauptstadt Düsseldorf 

Los Angeles – die Stadt der Engel, Traumfabrik und Sehnsuchts- ort. Magisch fühlen sich bis heute Filmschaffende, Musiker und. Künstler von diesem einzigartigen Platz angezogen. Glanz und. Glamour, Mythen und Legenden stehen jedoch der harschen. Real
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Kleinsiedlung â€“ Residenz â€“ Landeshauptstadt 

(Potsdam-Museum) sowie Herrn RenÃ© Schreiter (Stiftung GroÃŸes Waisenhaus. Potsdam). Die honorarfreie Ãœberlassung zahlreicher exquisiter fotografischer.
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Generalverkehrskonzept Bregenz 2014 - Amt der Landeshauptstadt 

Die Landeshauptstadt Bregenz hat in den Jahren 2010 und 2011 das Leitbild. â€žMobilitÃ¤t und Verkehr fÃ¼r Bregenzâ€œ in einem Beteiligungsprozess erarbeitet und einstimmig beschlossen. In weiterer Folge soll darauf abgestÃ¼tzt ein. Generalverkehrskon
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Basisgesundheitsdaten Monitoring 2017 - Landeshauptstadt Düsseldorf 

gesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) enthalten (Details s. Ind. 3.33). Datenhalter ..... Fällen die Pflegestufe III und ein außergewöhnlich hoher. Pflegeaufwand ...
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Basisgesundheitsdaten Monitoring 2017 - Landeshauptstadt Düsseldorf 

Landeshauptstadt Düsseldorf dar. ...... Düsseldorf: Landesbetrieb Information und Technik NRW. (IT. ...... ler Beratung und Betreuung, Auflagen und Weisungen.
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Cold FEET - Landeshauptstadt DÃ¼sseldorf 

06.10.2017 - wussten Sie, dass der OscarpreistrÃ¤ger und Regisseur des James-Bond-Films. â€žSkyfallâ€œ, Samuel Mendes, aus der britischen Stadt Reading ...
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Programm zum NRW-Tag - Landeshauptstadt DÃ¼sseldorf 

26.08.2016 - Martin Schink â€žGes. Martin Schink â€žGestatten, Heine!â€œ Des Dicht en, Heine! ...... mit Torsten May (Olympiasieger im Boxen). Standweitsprung.
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New Greek Wave - Landeshauptstadt DÃ¼sseldorf 

GR 2015 Â· 13' Â· OmU Â· digitalDCP Â· ab 18 Â· Regie: Stelios Kammitsis. Im Anschluss ... riere als SÃ¤nger geht nicht in ErfÃ¼llung, vielmehr besteht sein Alltag aus.
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Generalverkehrskonzept Bregenz 2014 - Amt der Landeshauptstadt 

Ein großes Problem sind die Haltestellen bei koordinierten Lichtsignalanlagen oder Grünen Wellen. Durch den Fahrgastwechsel bei der Haltestelle kann der Bus die Grünphase nicht mitbenutzen und trifft häufig am folgenden Knoten auf Rot somit für den B
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